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RS OGH 1954/6/30 3Ob324/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1954

Norm

ABGB §418

Rechtssatz

Eine die Bestimmung der beiden ersten Sätze des § 418 ABGB einschränkende Vereinbarung, daß der Bauführer den

Ersatz erst nach Räumung des Gebäudes verlagen können, geht über den Rahmen des gewöhnlichen und ordentlichen

Geschäftsbetriebes hinaus.
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